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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Umsatzsteuer bei dauerdefizitären 
Einrichtungen und gleichzeitiger Gewährung 
öffentlicher Zuschüsse 

Als Folge eines im April 2025 veröffentlichten Beschlusses des 
Bundesfinanzhofs hat das Bundesfinanzministerium zu der 
daraus folgenden Differenzierung zwischen der Entgeltlichkeit 
einer Leistung einerseits und der wirtschaftlichen Tätigkeit 
andererseits bei dauerhaft defizitär agierenden Einrichtungen 
Stellung genommen. 

Hintergrund 

In seinem Beschluss vom 22. Juni 2022 – XI R 35/19, hatte der BFH einen 

unmittelbaren Zusammenhang zwischen Leistung und Entgelt als gelöst angesehen, 

weil die Entgeltverpflichtung völlig in den Hintergrund trat. Bei symbolischen 

Preisvereinbarungen ohne Entgeltcharakter liege kein tatsächlicher Gegenwert für 

die erbrachte Leistung und damit kein Leistungsaustausch vor. Der BFH stützte 

seine Entscheidung auf das Urteil des EuGH vom 12. Mai 2016, C-

520/14, Gemeente Borsele. 

Für die Feststellung, ob eine Dienstleistung gegen Entgelt erbracht wurde und dabei 

auch zu einer wirtschaftlichen Tätigkeit führt, sind nach ständiger Rechtsprechung 

des EuGH sowie des BFH alle Umstände zu prüfen, unter denen die Tätigkeit erfolgt 

ist. Dabei seien die Umstände, unter denen der Betreffende die Dienstleistung 

erbringt, und die Umstände, unter denen eine derartige Dienstleistung gewöhnlich 

erbracht wird, zu vergleichen. 

Bei dauerhaft defizitär agierenden Einrichtungen ergibt sich nach Auffassung der 

Verwaltung eine Prüfung in zwei Schritten: 
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Fundstelle 
Das BMF-Schrei-

ben finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250186/
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2014/C-0520-14-00000000RP-01-P-01/ARRET/178162-DE-1-html
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2014/C-0520-14-00000000RP-01-P-01/ARRET/178162-DE-1-html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-01-20-dauerdefizitaer-betriebene-einricht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Erster Prüfungsschritt: Unmittelbarer Zusammenhang zwischen 

Entgelt und Leistung 

Maßgeblich ist das Bestehen eines unmittelbaren Zusammenhangs zwischen der 

Lieferung von Gegenständen oder der Erbringung von Dienstleistungen und der 

Gegenleistung, die der Leistungserbringer tatsächlich erhalten hat. 

Zweiter Prüfungsschritt: Vorliegen einer wirtschaftlichen Tätigkeit im 

Einzelfall 

Da die Erbringung einer entgeltlichen Leistung für die Feststellung einer 

wirtschaftlichen Tätigkeit (allein) nicht ausreicht, kommt es noch auf eine 

Gesamtwürdigung an, ob die Tätigkeit der nachhaltigen Erzielung von Einnahmen 

dient. 

Aus einer sogenannten Asymmetrie zwischen den dem Leistenden entstehenden 

Kosten und den für die Dienstleistungen erhaltenen Beträgen könne im Rahmen der 

erforderlichen Gesamtbetrachtung folgen, dass es an dem erforderlichen 

Zusammenhang zwischen dem gezahlten Betrag und der Erbringung der 

Dienstleistung fehlt. 

Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden; in RZ 8 und 9 

sind Nichtbeanstandungsregelungen vorgesehen.  
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 22. Januar 2026 

Verfassungsmäßigkeit des neuen 
Bewertungsrechts zur Grundsteuer im 
Bundesmodell 

Das Grundsteuer-Reformgesetz vom 26.11.2019 (BGBl I 2019, 1794) --GrS-

tRefG-- ist formell verfassungsgemäß. Insbesondere stand dem Bund die Gesetzge-

bungskompetenz aus Art. 105 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) zu. Selbst wenn 

er die ihm durch Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG eingeräumten gesetzgeberischen Gestal-

tungsmöglichkeiten nicht vollständig ausgeschöpft haben sollte, lässt dies seine Ge-

setzgebungskompetenz nach dieser Vorschrift nicht entfallen. 

Die Regelungen der §§ 252 bis 257 des Bewertungsgesetzes (BewG) i.d.F. des GrS-

tRefG zur Bewertung von Wohnungseigentum für Zwecke der Grundsteuer ab dem 

01.01.2022 sind materiell verfassungsgemäß. 

Belastungsgrund der Grundsteuer im sogenannten Bundesmodell ist die durch den 

Grundbesitz vermittelte Möglichkeit einer ertragbringenden Nutzung, die sich im 

Sollertrag widerspiegelt und eine objektive Leistungsfähigkeit vermittelt. 

Der Ansatz von typisierten Nettokaltmieten pro Quadratmeter Wohnfläche gemäß 

§ 254 BewG i.V.m. Anlage 39 zum BewG verstößt nicht wegen einer unzureichenden 

Differenzierung nach der Lage der wirtschaftlichen Einheiten gegen den allgemei-

nen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. 

Es liegt kein Verstoß gegen den Grundsatz der Vorhersehbarkeit der Abgabenlast im 

Hinblick darauf vor, dass die genaue Höhe der zu zahlenden Grundsteuer regelmä-

ßig erst feststeht, wenn die Grundsteuer festgesetzt wurde. 

Das Finanzgericht als Tatsachengericht kann die von den Gutachterausschüssen 

nach § 247 Abs. 2 BewG ermittelten Bodenrichtwerte grundsätzlich ohne weitere 

Sachaufklärung zugrunde legen, ohne dabei gegen seine Amtsaufklärungspflicht aus 

§ 76 Abs. 1 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung zu verstoßen. 

Urteil vom 12. Novem-
ber 2025, II R 3/25 
Zum Urteil, siehe auch die 

im wesentlichen inhalts-

gleiche Entscheidung II R 

25/24 und die teilweise 

inhaltsgleiche Entschei-

dung II R 31/24. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620006/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620008/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620008/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620007/
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Anlass für eine (eingeschränkte) gerichtliche Überprüfung der Bodenrichtwerte be-

steht nur dann, wenn Verstöße bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte substantiiert 

geltend gemacht werden oder im jeweiligen Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für 

solche Verstöße vorliegen. 

Beteiligung an KGaA als 
schenkungsteuerrechtlich nicht begünstigtes 
Verwaltungsvermögen - Die Entscheidung wurde 
nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung 
bestimmt 

Befindet sich im Betriebsvermögen einer KG eine Komplementärbeteiligung an ei-

ner KGaA, deren Vermögen zu mehr als 50 % aus Wertpapieren besteht und daher 

als Verwaltungsvermögen einzuordnen ist, gehört bei der Übertragung des Anteils 

an der KG die Komplementärbeteiligung an der KGaA analog § 13b Abs. 2 Satz 1 

und 2 Nr. 3 Alternative 1, Nr. 4 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 

in der Fassung des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 26.06.2013 (BGBl 

I 2013, 1809, BStBl I 2013, 802) --ErbStG-- nicht zum nach § 13a Abs. 4 ErbStG be-

günstigten Betriebsvermögen. 

Alleiniges Antragsrecht des Insolvenzverwalters 
auf Veranlagung in Steuererstattungsfällen von 
Arbeitnehmern 

Ist mit einem Steuererstattungsanspruch des Insolvenzschuldners zu rechnen, der 

zur Insolvenzmasse gehört, steht das Antragsrecht auf Durchführung einer Einkom-

mensteuerveranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 des Einkommensteuergesetzes allein 

dem Insolvenzverwalter zu. 

Urteil vom 26. Februar 
2025, II R 54/22 
Zum Urteil. 

Urteil vom 20. Novem-
ber 2025, VI R 5/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620016/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620010/
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Zur Besteuerung der laufenden Einnahmen aus 
einer Mitarbeiterbeteiligung 

Ein Fall von geringer Bedeutung im Sinne des § 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Abga-

benordnung kann offensichtlich vorliegen, wenn das Finanzamt in der mündlichen 

Verhandlung ausdrücklich erklärt, dass es im Streitfall eine atypisch stille Beteili-

gung ausschließe und ein Feststellungsverfahren unter den gegebenen Umständen 

nicht für erforderlich halte. 

Laufende Vergütungen aus einer typisch stillen Beteiligung des Arbeitnehmers am 

Arbeitgeber-Unternehmen, die auf diesem Sonderrechtsverhältnis beruhen, unter-

liegen, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 Nr. 4 des Ein-

kommensteuergesetzes erfüllt sind, ausschließlich der Besteuerung nach dieser Vor-

schrift. 

Zuordnung von Vergütungen aus einem 
obligatorischen Arbeitnehmer-Genussrecht zu 
den Kapitaleinkünften 

Laufende Vergütungen aus einem obligatorischen Arbeitnehmer-Genussrecht ge-

mäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 des Einkommensteuergesetzes (EStG) fallen regelmäßig nicht 

unter den Einkünfteerzielungstatbestand des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. 

Damit Genussrechtszinsen auf einem Genussrecht als gesellschaftsrechtlichem Son-

derrechtsverhältnis neben dem Arbeitsverhältnis beruhen, muss der Genussrechts-

inhaber rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer des Rechts sein. Das Genuss-

rechtsverhältnis muss ferner ernsthaft vereinbart, durchgeführt werden und so aus-

gestaltet sein, dass es neben dem Arbeitsverhältnis einen eigenständigen wirtschaft-

lichen Gehalt aufweist. 

Urteil vom 21. Oktober 
2025, VIII R 13/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 21. Oktober 
2025, VIII R 14/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610003/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620009/
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Rechtsprechung im Blog 
Firmenwagenbesteuerung: Keine 
vorteilsmindernde Berücksichtigung der vom 
Arbeitnehmer getragenen Stellplatzkosten 

Die unentgeltliche Überlassung eines Stellplatzes oder einer 
Garage tritt als eigenständiger Vorteil neben den Vorteil für die 
Nutzung eines betrieblichen Kfz zu privaten Fahrten. Vom Ar-
beitnehmer getragene Stellplatzkosten mindern daher den 
geldwerten Vorteil aus der Kfz-Überlassung nicht. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Die Klägerin ermöglichte ihren Beschäftigten, an oder in der Nähe der Arbeitsstätte 

einen Parkplatz für monatlich 30 Euro anzumieten. Einigen Beschäftigten standen 

Firmenwagen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. 

Da die Möglichkeit zur Privatnutzung eines Firmenwagens als geldwerter Vorteil bei 

der Lohnsteuer bzw. Einkommensteuer zu versteuern ist, berechnete die Klägerin 

den Vorteil unter Anwendung der sog. 1%-Regelung. Hierbei zog sie die von den Be-

schäftigten an sie gezahlte Stellplatzmiete ab. 

Im Rahmen einer bei der Klägerin durchgeführten Betriebsprüfung vertrat das Fi-

nanzamt die Auffassung, dass die Mietzahlungen den nach der 1%-Methode ermit-

telten Nutzungswert nicht mindern dürften. Die Stellplatzmiete gehöre nicht zu den 

Gesamtkosten des Fahrzeugs. Die Anmietung eines Stellplatzes an der Arbeitsstätte 

sei für die Beschäftigten - anders als die Anmietung eines Stellplatzes am Wohnort - 

nicht erforderlich für die dienstliche Nutzung des Fahrzeugs. Es handele sich viel-

mehr um eine freiwillige Leistung der Beschäftigten. Das Finanzamt versteuerte die 

gekürzten Beträge bei der Klägerin nach. Hiergegen wandte sich die Klägerin. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Köln hatte Erfolg (siehe unseren Blogbeitrag). 
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Fundstelle 
BFH, Urteil vom 9. Sep-

tember 2025 (VI R 

7/23), veröffentlicht am 

15. Januar 2026. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/242564/zahlungen-des-arbeitnehmers-fuer-einen-vom-arbeitgeber-angemieteten-parkplatz-mindern-den-geldwerten-vorteil-fuer-dienstwagennutzung/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620003/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620003/
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Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufge-

hoben. 

Die Klägerin hat die von den Arbeitnehmern getragenen Stellplatzkosten zu Unrecht 

bei der Bemessung des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung der be-

trieblichen Kfz vorteilsmindernd berücksichtigt. 

Zahlt der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber für die außerdienstliche Nutzung, das 

heißt für die Nutzung zu privaten Fahrten und zu Fahrten zwischen Wohnung und 

erster Tätigkeitsstätte, eines betrieblichen Kfz ein Nutzungsentgelt, mindert dieses 

den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung, da es insoweit an 

einer Bereicherung des Arbeitnehmers und damit an einer Grundvoraussetzung für 

das Vorliegen von Arbeitslohn im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG fehlt (Se-

natsurteile vom 30.11.2016 - VI R 2/15, BStBl II 2017, 1014, Rz 12, und vom 

30.11.2016 - VI R 49/14, BStBl II 2017, 1011, Rz 26). 

Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer zeitraumbezogene Einmalzahlungen für die 

außerdienstliche Nutzung leistet, die Anschaffungskosten für den betrieblichen Pkw 

(ganz oder teilweise) trägt (s. Senatsbeschluss vom 16.12.2020 - VI R 19/18, BStBl II 

2021, 761, Rz 24) oder im Rahmen der privaten Nutzung einzelne (nutzungsabhän-

gige) Kosten (zum Beispiel Kraftstoffkosten) des betrieblichen Kfz übernimmt (s. 

Senatsurteile vom 30.11.2016 - VI R 2/15, BStBl II 2017, 1014, Rz 14, 15, und BFH-

Urteil vom 04.07.2023 - VIII R-29/20, BStBl 2023, 1005, Rz 30). 

Dabei mindern jedoch nur solche vom Arbeitnehmer übernommenen und getrage-

nen Aufwendungen den Vorteil, ein betriebliches Kfz zu privaten Fahrten nutzen zu 

können, die bei einer (hypothetischen) Kostentragung durch den Arbeitgeber Be-

standteil dieses Vorteils und somit von der Abgeltungswirkung der 1 %-Regelung er-

fasst wären. 

Stellplatz- und Garagenkosten gehören nicht zu diesen Aufwendungen. Denn die 

unentgeltliche Überlassung eines Stellplatzes oder einer Garage stellt, so die Über-

lassung nicht aus eigenbetrieblichen Interessen des Arbeitgebers erfolgt, einen ei-

genständigen Vorteil dar, der nicht nach der 1 %-Regelung (§ 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 

i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) oder nach der Fahrtenbuchmethode (§ 8 Abs. 2 

Satz 4 EStG), sondern nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewerten ist. 
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Trägt der Arbeitnehmer Kosten für einen Stellplatz oder eine Garage, kann dies da-

her nur zu einer Minderung des ihm durch die Überlassung des Stellplatzes bezie-

hungsweise der Garage zugewandten Vorteils führen. Eine Vorteilsminderung im 

Hinblick auf die Kfz-Überlassung scheidet dagegen aus. 

Soweit der Senat die Garagenmiete bislang beispielhaft --ohne dass dies für die ent-

schiedenen Fälle von Bedeutung war-- den gesamten Kfz-Aufwendungen im Sinne 

des § 8 Abs. 2 Satz 4 EStG zugerechnet hat (z.B. Senatsurteile vom 14.09.2005 - VI 

R 37/03, BStBl II 2006, 72, unter II.1.c aa; vom 03.09.2015 - VI R 27/14, BStBl II 

2016, 174, Rz 16, und vom 21.11.2024 - VI R 9/22, BStBl II 2025, 626, Rz 14), hält er 

hieran nicht fest. 

Passivität des Investors maßgebend für 
Eingreifen der Beschränkungen des § 15b EStG 

Das Eingreifen der Verlustverrechnungsbeschränkungen des § 
15b des Einkommensteuergesetzes (EStG) setzt die Passivität 
des Investors voraus. Dies gilt auch dann, wenn sich der Initia-
tor eines Steuerstundungsmodells als Gründungsgesellschaf-
ter zu den gleichen Bedingungen wie die übrigen Anleger be-
teiligt. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen 
Urteil entschieden. 

Hintergrund 

Verluste aus Steuerstundungsmodellen können gemäß § 15b EStG nur sehr be-

schränkt verrechnet werden. Sie mindern nur Einkünfte, die der Steuerpflichtige in 

Folgejahren aus derselben Einkunftsquelle – d.h. demselben Steuerstundungsmo-

dell - erzielt. Die Verrechnung mit anderen Einkünften ist ausgeschlossen. Voraus-

setzung eines Steuerstundungsmodells ist unter anderem, dass „dem Steuerpflichti-

gen auf Grund eines vorgefertigten Konzepts die Möglichkeit geboten werden soll, 

zumindest in der Anfangsphase der Investition Verluste mit übrigen Einkünften zu 

verrechnen“. 

Hieraus folgert der BFH, dass das Konzept von einer vom Steuerpflichtigen ver-

schiedenen Person erstellt werden muss. Charakteristisch ist demnach die Passivität 

des Investors bei der Entwicklung der Geschäftsidee und der Vertragsgestaltung. 

 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 2. Okto-

ber 2025 (IV R 14/23), 

veröffentlicht am 15. Ja-

nuar 2026, vgl. die Pres-

semitteilung 003/26. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620001/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/passivitaet-des-investors-massgebend-fuer-eingreifen-der-beschraenkungen-des-15b-estg/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/passivitaet-des-investors-massgebend-fuer-eingreifen-der-beschraenkungen-des-15b-estg/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/252786/restriction-to-offset-losses-from-tax-deferral-model-in-case-of-investor-s-inactivity/
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Sachverhalt 

Die Klägerin – eine GmbH & Co. KG – war im Dezember 2012 gegründet worden. 

Gegenstand ihres Unternehmens war der Betrieb von Windkraftanlagen. Ihr Gesell-

schaftsvertrag sah vor, dass das Kapital durch die Aufnahme weiterer Gesellschafter 

bis zu einem bestimmten Betrag erhöht werden sollte. Hierzu wurde ein Anleger-

prospekt aufgelegt, der den potentiellen Anlegern für die Anfangsjahre steuerliche 

Verluste prognostizierte. 

Im Jahr 2013 traten weitere Kommanditisten bei. Alleinige Gründungsgesellschaf-

terin der Klägerin war eine zum Verfahren beigeladene Kommanditgesellschaft 

(Beigeladene). 

Das Finanzamt ging von einem Steuerstundungsmodell aus. Es behandelte den im 

Streitjahr 2012 entstandenen und der Beigeladenen zugerechneten Verlust, der 

überwiegend aus der Inanspruchnahme eines sog. Investitionsabzugsbetrags gemäß 

§ 7g Abs. 1 EStG (IAB) resultierte, als nur mit zukünftigen Gewinnen verrechenbar. 

Der hiergegen gerichtete Einspruch der Klägerin blieb ebenso wie ihre nachfolgende 

Klage ohne Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Dies sah der BFH anders. Zwar hat sich die Beigeladene auch nach Auffassung des 

BFH an einem Steuerstundungsmodell i.S. des § 15b EStG beteiligt. Ebenso hat der 

BFH bestätigt, dass die Verrechnungsbeschränkung auch dann eingreift, wenn der 

Verlust teilweise aus einer dem Konzept entsprechenden Inanspruchnahme eines 

IAB resultiert. Klargestellt hat der BFH zudem, dass – entgegen der Auffassung der 

Klägerin – auch ein Gründungsgesellschafter der Verrechnungsbeschränkung des § 

15b EStG unterliegen kann. 

Da das FG jedoch nicht aufgeklärt hat, ob das Konzept – wie von der Klägerin be-

hauptet – unter Beteiligung der Beigeladenen entwickelt worden ist, hat der BFH 

die Vorentscheidung aufgehoben und die Sache an das FG zurückverwiesen. Denn 

hätte die Beigeladene das Konzept nicht unwesentlich mitbestimmt, wäre sie – ent-

gegen der Auffassung des FG – nicht etwa deshalb wie die übrigen Anleger zu be-

handeln, weil sie zu denselben Bedingungen wie diese der modellhaft vorgefertigten 

Gemeinschaftskonstruktion beigetreten ist. 
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Eine solche Sichtweise widerspricht dem Grundsatz, dass das vorgefertigte Konzept 

von einer vom Steuerpflichtigen verschiedenen Person erstellt werden muss. An ei-

ner solchen Passivität kann es nach Auffassung des BFH auch dann fehlen, wenn 

sich der Initiator zu denselben Bedingungen wie die übrigen Anleger beteiligt. 

Business Meldungen 

Erbschaftsteuer: Überblick zur aktuellen Diskussion und Rechtslage 

Die Erbschaftsteuer steht derzeit verstärkt im Fokus. Sowohl rechtliche Fragestel-

lungen als auch eine zunehmend lebhafte politische Debatte prägen das Themen-

feld. Besonders beachtet werden dabei verschiedene Verfahren, die bereits seit Jah-

ren beim Bundesverfassungsgericht anhängig sind. 

Steuerliche Auswirkungen bei Ausschüttung und Verrechnung von 

Überschüssen der Bilanzierungsumlage durch die Trading Hub Europe 

(THE) an Energieversorgungsunternehmen (EVU) 

Die jüngsten Anpassungen der Bilanzierungsumlage im Gasmarkt und die von Tra-

ding Hub Europe (THE) vorgenommenen Entlastungen bzw. Gutschriften werfen in 

der Praxis der EVU mehrere Fragen auf. 

 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252779/erbschaftsteuer-ueberblick-zur-aktuellen-diskussion-und-rechtslage/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252779/erbschaftsteuer-ueberblick-zur-aktuellen-diskussion-und-rechtslage/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252843/steuerliche-auswirkungen-bei-ausschuettung-und-verrechnung-von-ueberschuessen-der-bilanzierungsumlage-durch-die-trading-hub-europe-the-an-energieversorgungsunternehmen-evu/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252843/steuerliche-auswirkungen-bei-ausschuettung-und-verrechnung-von-ueberschuessen-der-bilanzierungsumlage-durch-die-trading-hub-europe-the-an-energieversorgungsunternehmen-evu/
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Service 

 

Steuern zum Frühstück 
Webcast, 25.02.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/steuernzumfruehstueck
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com


PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 3, 22. Januar 2026  14 
Home    

Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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